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wie ſchon erwähnt, auch unsere Gegend) gewiſſe . Ver-
günstigungen gewährte und ſie, außer bei Kriminalfällen,
von der Gerichtsgewalt der Grafen befreite. Der Hof
Wadgassen (Wadegozzinga) beherbergte im September 902
den letzten deutſchen Karolinger, den 8jährigen König
Ludwig, der hier eine Urkunde zugunsten des Erzbiſchofs
von Trier ausstellte. Von dem Königshof Saarbrücken
werden wir ſpäter zu ſprechen haben.

Die Vereinigung mit dem Frantktenreiche hat für unſere
Gegend die wichtige Folge gehabt, daß das Chriſtentum
erneuert und durch kirchliche Stiftungen befestigt wurde;
ferner wurde die fränkiſche Gauverfaſſung eingeführt, die
für die territoriale Gestaltung des Landes von großer
Bedeutung war. Ehe wir darauf eingehen, wollen wir
die politiſchen Veränderungen dieſer Zeit kurz berühren.
Die Teilung des Frankenreichs unter die Söhne Ludwigs
des Frommen brachte dem deutſchen Grenzland ſchwere
Gefahren. Es ist bekannt, wie die Söhne Ludwigs des
Frommen mit ihrem Vater und miteinander um ihr
Erbe haderten. Im Jahre 843 kam es zu der Teilung in
Verdun; unſer Land fiel an den Kaiſer Lothar, deſſen
Reich, ein unnatürliches Gebilde, von Mittelitalien bis
zur Nordſee sich erſtreckte. Nachhem Lothar 855 im Kloſter
Prüm gestorben, teilten seine drei Söhne Ludwig, Karl
und Lothar das Reich; dem letzteren fiel das weſentlich
deutſche Mittelland zu, das nach ihm den Namen Loth a-
ringia erhielt. Da Lothar II. kinderlos war, so einigten
ſich seine Oheime Karl der Kahle und Ludwig der Deutſche
im Jahre 868 zu Metz über die Erbfolge und erkannten
ſich gegenseitig den gleichen Anspruch zu. Trotdem eilte
nach dem Tode Lothars Karl, durch die Nachricht von
einer ſchweren Erkrankung seines Bruders ermutigt, nach
Metz, wo ihn der Biſchof Adventius als den rechtmäßigen,
von Gott erkorenen Herrſcher begrüßte und ihn im Verein
mit Erzbiſchot Hinkmar von Reims und den übrigen
lothringiſchen und weſstfränkiſchen Biſchöfen zum König
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